
WEITBLICK BELOHNEN WIR MIT 
LANGFRISTIGEN FINANZSPRITZEN.

Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen – eine Initiative, die
sich doppelt bezahlt macht. Denn Sie schonen damit nicht nur
die Umwelt, sondern leisten zudem einen aktiven Beitrag zu
einer nachhaltigen Energieversorgung. Deshalb fördert Sie auch
der Bund bei Ihrem Vorhaben. Mit Hilfe der langfristigen Dar-
lehen der KfW Förderbank können dabei selbst kapitalintensive
Investitionen in regenerative Energien verwirklicht werden –
etwa in Anlagen zur Verfeuerung fester Biomasse oder Biogas-
und Wasserkraftanlagen sowie Anlagen zur Nutzung der
Tiefengeothermie. Abhängig von der Einhaltung bestimmter
technischer Bedingungen kann dabei auch ein Teilschulderlass
beantragt werden.*

WER UND WAS GEFÖRDERT WIRD:

Eine Förderung erhalten Privatpersonen, freiberuflich Tätige, 
kleine und mittlere Unternehmen gemäß EU-Definition sowie
öffentlich-rechtliche Antragsteller. 

Finanziert werden Anlagen für die Verfeuerung fester Biomasse
zur Wärmeerzeugung (ab einer Nennwärmeleistung von 100 kW)
oder zur kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung. Ebenso
gefördert werden Anlagen zur Gewinnung und Nutzung von
Biogas aus Biomasse, Wasserkraftanlagen bis 500 kW Nennleis-
tung sowie Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie.

IHR WEG ZUR FÖRDERUNG:

Wenn Investitionen mit Fördermitteln der KfW Förderbank
finanziert werden sollen, muss vor Investitionsbeginn ein
entsprechender Antrag bei einer Sparkasse, einer Volks- und
Raiffeisenbank oder einer Privatbank gestellt werden. Die
Wahl dieser Hausbank steht dem Kreditnehmer dabei frei.
Das Vorhaben beginnt offiziell mit dem Abschluss eines Lie-
ferungs- oder Leistungsvertrages wie zum Beispiel eines
Kaufvertrages. Öffentlich-rechtliche Antragsteller stellen den
Antrag direkt bei der KfW Förderbank.

* Ob mit oder ohne Teilschulderlass – die Darlehen sind grundsätzlich mit Förder-
mitteln aus öffentlichen Haushalten kombinierbar. Dabei dürfen der Teilschulder-
lass und die Zinsverbilligung des Darlehens in Addition mit dem Subventionswert
der übrigen Fördermittel jedoch nicht mehr als 40 % der Investitionsmehrkosten
betragen. Für die über den Teilschulderlass des Bundes geförderten Verwendungs-
zwecke gilt: Diese Maßnahmen können nur dann gefördert werden, wenn für den
erzeugten und ins Netz eingespeisten Strom eine Vergütung gewährt wird, die die
Mindestvergütung nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz-EEG) nicht überschreitet.

ZUKUNFT FÖRDERN.

Die KfW Bankengruppe bündelt ihre Kompetenz in fünf starken
Marken: KfW Förderbank, KfW Mittelstandsbank, KfW IPEX-Bank,
KfW Entwicklungsbank und DEG.

In der KfW Förderbank sind alle Maßnahmen der Produktbereiche
Bauen, Infrastruktur, Bildung, Soziales und Umwelt zusammenge-
fasst. Als KfW Förderbank unterstützen wir ebenfalls Unterneh-
men, die in Umwelt- und Klimaschutz investieren, kommunale 
Infrastrukturmaßnahmen sowie Aus- und Weiterbildung.

KfW Bankengruppe
Palmengartenstraße 5–9 · 60325 Frankfurt am Main

Telefon 069 7431-0 · Telefax 069 7431-2944

Infocenter KfW Förderbank
Telefon 0180 1 335577 (bundesweit zum Ortstarif)

Telefax 069 7431-9500
infocenter@kfw-foerderbank.de

www.kfw-foerderbank.de

Stand: Januar 2005

Sie wollen die Kraft der Natur nutzen.

Wir öffnen Ihnen die Tür.

ERNEUERBARE ENERGIEN.
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IHRE VORTEILE:

• Kredit zu günstigen Konditionen

• Sichere Kalkulationsgrundlage durch 
festen Zinssatz für 10 Jahre

• Lange Laufzeit

• Tilgungsfreie Anlaufzeit

• Kombinationsmöglichkeit mit 
anderen Fördermitteln

• Möglichkeit der vorzeitigen Kredit-
rückzahlung zu jeder Zeit

Sicherheiten:
• Form und Umfang werden im Rahmen der 

Kreditverhandlungen zwischen Antrag-
steller und Hausbank vereinbart

Antragsweg:
• Antragstellung erfolgt über eine Hausbank 
• Wichtig: zuerst der Antrag,

dann die Investition!

Konditionen:
• Fester Zinssatz für 10 Jahre
• Abrufbar im Internet unter 

www.kfw-foerderbank.de oder per 
Fax unter 069 7431-4214

• Zinssatz wird von der KfW Förderbank
bei Zusage festgelegt

Kreditlaufzeit:
• Bis zu 20 Jahre mit mindestens einem und

maximal 3 tilgungsfreien Anlaufjahren

Bereitstellungsprovision:
• 0,25 % p. M., beginnend 2 Bankarbeitstage

und einen Monat nach Zusagedatum für
noch nicht ausgezahlte Kreditbeträge

Tilgung:
• Während der tilgungsfreien Jahre: alleinige

Zahlung der anfallenden Kreditzinsen
• Danach: gleich hohe halbjährliche Raten
• Vorzeitige Tilgung jederzeit ganz oder

teilweise möglich

Auszahlung:
• Erfolgt zu 96 % 

DAS WICHTIGSTE AUF EINEN BLICK:

Gefördert werden:
• Anlagen für die Verfeuerung fester Biomasse

zur Wärmeerzeugung ab einer Nennwärme-
leistung von 100 kW oder zur kombinierten
Strom- und Wärmeerzeugung

• Anlagen zur Gewinnung und Nutzung von
Biogas aus Biomasse

• Wasserkraftanlagen bis 500 kW Nennleistung
• Anlagen zur Nutzung der Tiefengeothermie

Finanzierungsanteil:
• Bis zu 100 % der förderfähigen

Investitionskosten
• Kombination mit Fördermitteln möglich

Kreditbetrag:
• I. d. R. maximal 5 Mio. EUR


